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Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz ist auf das Rechtsmittel des Beschwerdeführers nicht eingetreten.
Streitgegenstand ist deshalb grundsätzlich nur die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht einen
Nichteintretensentscheid gefällt hat ( BGE 135 II 38 E. 1.2 S. 41; 139 II 233 E. 3.2 S. 235).

Diesbezüglich hat die Beschwerde eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter
Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
BGG ), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert (
BGE 140 III 115 E. 2 S. 116; 142 III 364 E. 2.4 S. 368).

E. 2
Die Beschwerde besteht einzig aus der Aussage des Beschwerdeführers, er sei im Mai 2020
zweimal zwangsgespritzt worden und möchte diesbezüglich Gerechtigkeit. Damit ist keine
Rechtsverletzung hinsichtlich des Nichteintretens auf die verspätete kantonale Beschwerde
dargetan. Im Übrigen hat das Obergericht dem Beschwerdeführer auch ausführlich
dargelegt, wieso ohnehin ein Rechtsschutzinteresse fehlen würde, ohne dass diesbezüglich
eine Rechtsverletzung dargetan wird.

E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG nicht auf
sie einzutreten ist.

E. 4
Angesichts der konkreten Umstände wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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